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(54)  Wärmedämmelement 

(57)  Die  Erfindung  betrifft  ein  Wärmedämmelement 
für  die  Dämmung  von  Flachdächern  und  flachgeneigten 
Dächern  bestehend  aus  einer  Kernplatte  (2)  mit  zwei 
großen  Oberflächen  (4,  5)  und  auf  den  großen  Oberflä- 
chen  (4,  5)  angeordneten  Deckschichten  aus  Mineral- 
wollfasern.  Ein  ausreichend  stabiles,  insbesondere 
trittfestes  Wärmedämmelement  für  die  Dämmung  von 
Flachdächern  und  flachgeneigten  Dächern,  welches 
aufgrund  einer  geringen  Rohdichte  selbst  bei  großfor- 

matigen  Elementen  in  einfacher  Weise  handhabbar  ist 
und  die  Anforderungen  hinsichtlich  der  Nichtvereinbar- 
keit  erfüllt,  wird  dadurch  geschaffen,  daß  die  Kernplatte 
aus  einem  Material  besteht,  dessen  Rohdichte  geringer 
ist,  als  die  Rohdichte  jeder  Deckschicht  (5)  und  das  die 
Deckschicht  (5)  in  Richtung  der  Flächennormalen  der 
großen  Oberflächen  (3,4)  druckfest  sind. 
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Beschreibung 

[0001  ]  Die  Erfindung  betrifft  ein  Wärmedämmelement 
für  die  Dämmung  von  Flachdächern  und  flachgeneigten 
Dächern.  5 
[0002]  Auf  Flachdächern  und  flachgeneigten  Dächern 
werden  Wärmedämmelemente  verlegt.  Die  Material- 
Stärken  der  auf  Flachdächern  und  flachgeneigten 
Dächern  verlegten  Wärmedämmelemente  sind  als 
Folge  gesetzlicher  Vorgaben  ständig  gestiegen.  Diese  10 
Vorgaben  dienen  der  Einsparung  von  Heizenergie.  Das 
derzeitige  Niveau  der  erforderlichen  Wärmedämmung 
wird  durch  einen  Wärmedurchlaßkoeffizienten  kQ<  0,30 
W/m2  K  definiert.  Aus  schallschutztechnischen  Grün- 
den  und  insbesondere  aufgrund  ihrer  Nichtbrennbarkeit  is 
werden  überwiegend  Mineralwoll-Dämmstoffe  auf  fla- 
chen  oder  flachgeneigten  Dächern  eingebaut.  Diese 
Mineralwoll-Dämmstoffe  werden  im  wesentlichen  auf 
tragenden  Dachschalen  aufgebracht,  die  aus  Kosten- 
gründen  zumeist  aus  Profilblechen  bestehen.  Die  20 
Dämmstoffe  müssen  eine  ausreichende  Biegezugfe- 
stigkeit  aufweisen,  damit  sie  die  lichten  Weiten  zwi- 
schen  den  Obergurten  der  Profilbleche  überbrücken 
können  bzw.  beim  Auskragen  über  einen  Obergurt  aus- 
reichend  tragfähig  sind.  Um  den  Anforderungen  nach  25 
DIN  18165,  Teil  1  zu  entsprechen,  weisen  die  Mineral- 
wolle-Dämmstoffe  Rohdichten  von  mehr  als  120  kg/m3 
auf,  wobei  im  Mittel  ca.  145  kg/m3  erreicht  wird.  Bei 
einer  Dämmstoffdicke  von  mehr  als  1  3  cm  beträgt  das 
Flächengewicht  somit  mehr  als  1  8,9  kg/m2.  Die  Verwen-  30 
düngen  von  großformatigen  Elementen  mit  Abmessun- 
gen  von  2  m  x  1  ,2  m  führt  somit  zu  einem  Gewicht  von 
mehr  als  45  kg  pro  Element.  Derartige  Elemente  führen 
aufgrund  ihres  Gewichtes  zu  erheblichen  Belastungen 
der  die  Verlegung  ausführenden  Handwerker.  35 
[0003]  Um  die  Verlegung  von  Wärmedämmelementen 
auf  Flachdächern  und  flachgeneigten  Dächern  zu  ver- 
einfachen  ist  es  bekannt,  die  Wärmedämmelemente  in 
zwei  Lagen  zu  verlegen.  Diese  Vorgehensweise  hat 
aber  den  Nachteil,  daß  sie  einen  höheren  Zeitaufwand  40 
bedarf  und  somit  die  Dachkonstruktion  wesentlich  ver- 
teuert.  Weiterhin  ist  es  nachteilig,  daß  bei  dieser  Vorge- 
hensweise  die  Dicken  der  beiden  Lagen  nicht  ausreicht, 
um  die  lichten  Weiten  zwischen  den  Obergurten  sicher 
zu  überbrücken.  Hierbei  ist  darauf  hinzuweisen,  daß  in  45 
den  Flachdachrichtlinien  Mindestdicken  festgelegt  sind. 
Für  die  in  der  Regel  eingesetzten  Großprofile  mit  einer 
lichten  Weite  zwischen  den  Obergurten  von  mehr  als 
150  mm  beträgt  die  Mindestdicke  der  tragfähigen  Mine- 
ralwolle-Dämmschicht  120  mm.  50 
[0004]  Darüber  hinaus  ist  es  nachteilig,  daß  das  lose 
Aufeinanderlegen  mehrerer  Dämmstoffplatten  bzw.  - 
elemente  nicht  dazu  führt,  daß  die  erforderliche  Biege- 
festigkeit  erreicht  wird. 
[0005]  Alternativ  zu  der  voranstehend  beschriebenen  ss 
Vorgehensweise  ist  es  bekannt,  anstelle  der  relativ 
schweren  Mineralwolle-Dämmstoffplatten  Hartschaum- 
platten  aus  expandiertem  oder  extrudiertem  Polystyrol, 
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Polyurethan  oder  Phenolharzschaum  einzusetzen. 
Zwar  weisen  diese  Hartschaumplatten  lediglich  Roh- 
dichten  von  15  bis  20  kg/m3  auf,  jedoch  sind  diese  Plat- 
ten  brennbar  und  neigen  unter  dem  Einfluß  von  hohen 
Temperaturen  in  dem  Bauteil  zu  Formänderungen,  wie 
irreversiblem  Schrumpfen  oder  Schüsseln. 
[0006]  Ausgehend  von  diesem  Stand  der  Technik  liegt 
der  Erfindung  die  Aufgabe  zugrunde,  ein  ausreichend 
stabiles,  insbesondere  trittfestes  Wärmedämmelement 
für  die  Dämmung  von  Flachdächern  und  flachgeneigten 
Dächern  zu  schaffen,  welches  aufgrund  einer  geringen 
Rohdichte  selbst  bei  großformatigen  Elementen  in  ein- 
facher  Weise  handhabbar  ist  und  die  Anforderungen 
hinsichtlich  der  Nichtbrennbarkeit  erfüllt. 
[0007]  Die  Lösung  dieser  Aufgabe  sieht  ein  Wärme- 
dämmelement  vor,  welches  aus  einer  Kernplatte  mit 
zwei  großen  Oberflächen  und  auf  den  großen  Oberflä- 
chen  angeordneten  Deckschichten  aus  Mineralwollfa- 
sern  besteht,  wobei  die  Kernplatte  aus  einem  Material 
besteht,  dessen  Rohdichte  geringer  ist,  als  die  Roh- 
dichte  jeder  Deckschicht  und  wobei  die  Deckschichten 
in  Richtung  der  Flächennormalen  der  großen  Oberflä- 
chen  druckfest  sind. 
[0008]  Ein  derart  ausgebildetes  Wärmedämmelement 
hat  den  Vorteil,  daß  durch  die  Verwendung  einer  relativ 
leichten  Kernplatte  in  Verbindung  mit  zwei  druckfesten 
und  feuerresistenten  Deckschichten  Elemente  mit  rela- 
tiv  geringem  Gewicht  geschaffen  werden,  die  demzu- 
folge  in  einfacher  Weise  handhabbar  sind,  so  daß  auf 
das  Verlegen  von  mehreren  Schichten  verzichtet  wer- 
den  kann.  Das  erfindungsgemäße  Wärmedämmele- 
ment  eignet  sich  demzufolge  für  eine  Eindeckung  eines 
Flachdaches  bzw.  eines  flachgeneigten  Daches  mit 
ausreichend  großen  Elementen,  die  eine  schnelle  Ein- 
deckung,  d.h.  in  kurzen  Zeiträumen  ermöglicht,  so  daß 
auch  die  Anforderungen  hinsichtlich  der  Überbrückung 
der  Obergurte  erfüllt  wird. 
[0009]  Nach  einem  weiteren  Merkmal  der  Erfindung 
ist  vorgesehen,  daß  die  Kernplatte  aus  einem  Hart- 
schaum,  wie  beispielsweise  expandiertem  oder  extru- 
diertem  Polystyrol,  Polyurethan  oder  Phenolharz- 
schaum  besteht.  Diese  Materialien  weisen  eine  Roh- 
dichte  zwischen  10  und  30  kg/m3,  vorzugsweise  zwi- 
schen  1  5  und  20  kg/m3  auf  Eine  8  cm  dicke  Kernplatte 
mit  den  Abmessungen  2  m  x  1  ,2  m  und  einer  Rohdichte 
von  30  kg/m3  wiegt  dann  demzufolge  5,76  kg  und  ist 
selbst  mit  aufgebrachten  Deckschichten  in  einfacher 
Weise  handhabbar,  wobei  die  Deckschichten  die  not- 
wendige  Druckfestigkeit  und  Feuerbeständigkeit  des 
Wärmedämmelementes  bereitstellen. 
[0010]  Die  Deckschichten  sind  vorzugsweise  kraft- 
schlüssig  mit  der  Kernplatte  verbunden,  wobei  sich  das 
Verkleben  der  Deckschichten  mit  der  Kernplatte  als  vor- 
teilhaft  erwiesen  hat. 
[001  1  ]  Weiterhin  ist  vorgesehen,  daß  die  Deckschich- 
ten  Fasern  aufweisen,  die  überwiegend  rechtwinklig  zu 
den  großen  Oberflächen  der  Kernplatte  ausgerichtet 
sind.  Hierbei  verhindert  die  Kernplatte  aus  Hartschaum, 
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daß  die  Platten  über  dem  Hohlraum  zwischen  den 
Obergurten  der  Profilbleche  beim  Begehen  oder  sonsti- 
gen  Belastungen  gestanzt  werden.  Die  erfindungsge- 
mäße  Anordnung  der  Fasern  in  den  Deckschichten 
führt  zu  einer  höheren  Druckfestigkeit  oder  erlaubt  es  5 
bei  vorgegebener  Druckfestigkeit  die  Rohdichte  der 
Mineralwolle-Dämmplatten  als  Deckschichten  zu  sen- 
ken,  wodurch  sich  erhebliche  Kostenreduzierungen  bei 
der  Herstellung  entsprechender  Wärmedämmelemente 
realisieren  lassen.  ro 
[0012]  Nach  einem  weiteren  Merkmal  der  Erfindung 
ist  vorgesehen,  daß  die  Deckschichten  zumindest  2  cm, 
vorzugsweise  3  cm  dick  sind,  so  daß  ein  wirksamer 
Schutz  gegen  einen  Brandangriff  von  oben  -  Flugfeuer 
und  strahlende  Wärme  -  als  auch  bei  einem  Brandan-  1s 
griff  von  unten  erzielt  wird.  Mit  derart  ausgebildeten 
Deckschichten  kann  sowohl  eine  unmittelbare  Entflam- 
mung  als  auch  das  Inbrandsetzen  verhindert  bzw.  deut- 
lich  verzögert  werden.  Weiterhin  kann  durch  die 
thermische  Entkopplung  der  Deckschichten  aus  Mine-  20 
ralwollefasern  von  der  Kernplatte  aus  Hartschaum  die 
thermisch  bedingte  irreversible  Fomänderung  des  Hart- 
schaums  aus  expandiertem  Polystyrol  deutlich  verrin- 
gert  bzw.  verhindert  werden. 
[001  3]  Vorzugsweise  stehen  die  Deckschichten  seit-  25 
lieh  geringfühig  über  die  Kernplatte  hervor.  Es  hat  sich 
in  der  Praxis  als  vorteilhaft  erwiesen,  den  Überstand  der 
Deckschichten  in  einem  Bereich  zwischen  2  und  5  mm 
auszubilden.  Insbesondere  in  Kombination  mit  der  zu 
den  großen  Oberflächen  rechtwinkligen  Anordnung  der  30 
Fasern  der  Deckschichten  ergibt  sich  der  Vorteil,  da  der 
Überstand  der  Deckschichten  relativ  kompressibel  ist, 
eine  fugendichte  Verlegung  der  Wärmedämmelemente 
zu  ermöglichen. 
[0014]  Weitere  Merkmale  und  Vorteile  der  Erfindung  35 
ergeben  sich  aus  der  nachfolgenden  Beschreibung  der 
zugehörigen  Zeichnung,  in  der  eine  bevorzugte  Ausfüh- 
rungsform  des  erfindungsgemäßen  Wärmedämmele- 
mentes  dargestellt  ist. 
[0015]  Die  Zeichnung  zeigt  ein  Wärmedämmelement  40 
1  für  die  Dämmung  von  Flachdächern  und  flachgeneig- 
ten  Dächern.  Das  Wärmedämmelement  1  besteht  aus 
einer  Kernplatte  2,  die  zwei  große  Oberflächen  3  und  4 
aufweist.  Die  großen  Oberflächen  3  und  4  verlaufen 
parallel  zueinander.  45 
[0016]  Auf  jeder  großen  Oberflächen  3  und  4  ist  eine 
Deckschicht  5  angeordnet.  Die  Deckschichten  5  beste- 
hen  aus  Mineralwolledämmstoffplatten,  die  aus  einzel- 
nen  Fasern  in  ansich  bekannter  Weise  hergestellt  sind. 
Die  Fasern  sind  in  der  Zeichnung  durch  die  Bezugsziffer  so 
6  angedeutet  und  verlaufen  im  wesentlichen  rechtwink- 
lig  zu  den  großen  Oberflächen  3,  4  der  Kernplatte  2. 
[0017]  Die  Kernplatte  2  besteht  aus  einem  Hart- 
schaum,  wie  beispielsweise  expandiertem  oder  extru- 
diertem  Polystyrol,  Polyurethan  oder  ss 
Phenolharzschaum.  Die  großen  Oberflächen  3,  4  der 
Kernplatte  2  sind  mit  den  Deckschichten  5  verklebt. 
[0018]  Es  ist  ferner  zu  erkennen,  daß  die  Deckschich- 
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ten  5  seitlich  geringfügig  über  die  Kernplatte  2  hervor- 
stehen,  wobei  die  parallel  ausgerichteten  Fasern  eine 
Flexibilität  der  Deckschichten  5  parallel  zu  den  großen 
Oberflächen  3,  4  der  Kernplatte  2  erlauben,  wohinge- 
gen  die  Deckschichten  5  parallel  zur  Flächennormalen 
der  Oberflächen  3,  4  eine  hohe  Druckfestigkeit  haben. 
[001  9]  Ein  voranstehend  beschriebenes  Wärmedäm- 
melement  1  kann  beispielsweise  aus  einer  Polystyrol- 
Hartschaumplatte  als  Kernplatte  2  mit  einer  Material- 
stärke  von  8  cm  und  einer  Rohdichte  von  20  kg/m3 
bestehen.  Auf  diese  Kernplatte  2  sind  zwei  Deckschich- 
ten  von  jeweils  3  cm  Materialstärke  aus  Mineralwolle- 
Dämmplatten  aufgebracht,  die  eine  Rohdichte  von  150 
kg/m3  aufweisen.  Die  Deckschichten  5  werden  mit 
einem  Kleber  auf  die  Kernplatte  2  aufgeklebt,  der  ein 
Gewicht  von  1  kg/m2  aufweist.  Ein  derartiges  Wärme- 
dämmelement  1  hat  ein  Flächengewicht  von  11,6 
kg/m2.  Im  Vergleich  zu  einer  üblichen  Mineratwolle- 
Dämmplatte  mit  einem  üblichen  Flächengewicht  von 
20,6  kg/m2  ergibt  sich  eine  43  %ige  Gewichtsverminde- 
rung,  die  eine  wesentliche  Handhabungsvereinfachung 
bedeutet. 

Patentansprüche 

1  .  Wärmedämmelement  für  die  Dämmung  von  Flach- 
dächern  und  flachgeneigten  Dächern,  bestehend 
aus  einer  Kernplatte  (2)  mit  zwei  großen  Oberflä- 
chen  (4,  5),  und  auf  den  großen  Oberflächen  (4,  5) 
angeordneten  Deckschichten  (5)  aus  Mineralwolle- 
fasern,  wobei  die  Kernplatte  (2)  aus  einem  Material 
besteht,  dessen  Rohdichte  geringer  ist,  als  die 
Rohdichte  jeder  Deckschicht  (5)  und  wobei  die 
Deckschichten  (5)  in  Richtung  der  Flächennorma- 
len  der  großen  Oberflächen  (3,  4)  druckfest  sind. 

2.  Wärmedämmelement  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Kernplatte  (2)  aus  einem  Hartschaum,  wie 
beispielsweise  expandiertem  oder  extrudiertem 
Polystyrol,  Polyurethan  oder  Phenolharzschaum 
besteht. 

3.  Wärmedämmelement  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Kernplatte  (2)  eine  Rohdichte  zwischen  10 
und  30  kg/m3,  vorzugsweise  zwischen  15  und  20 
kg/m3  aufweist. 

4.  Wärmedämmelement  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Deckschichten  (5)  kraftschlüssig  mit  der 
Kernplatte  (2)  verbunden,  insbesondere  verklebt 
sind. 

5.  Wärmedämmelement  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Deckschichten  (5)  Fasern  (6)  aufweisen, 
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die  überwiegend  rechtwinklig  zu  den  großen  Ober- 
flächen  (3,  4)  der  Kernplatte  (2)  ausgerichtet  sind. 

6.  Wärmedämmelement  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  s 
daß  die  Deckschichten  (5)  zumindest  2  cm,  vor- 
zugsweise  3  cm  dick  sind. 

7.  Wärmedämmelement  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  10 
daß  die  Deckschichten  (5)  seitlich  geringfügig  über 
die  Kernplatte  (2)  hervorstehen. 

8.  Wärmedämmelement  nach  Anspruch  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  w 
daß  die  Deckschichten  (5)  zumindest  in  ihrem 
Randbereich  parallel  zu  den  großen  Oberflächen 
(3,  4)  flexibel  sind. 

9.  Wärmedämmelement  nach  Anspruch  7,  20 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Deckschichten  (5)  2  bis  5  mm  über  den 
Rand  der  Kernplatte  (2)  überstehen. 
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